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daß Mieter oder andere Bürger sich freiwillig zur Mitwir
kung bei diesen Aufgaben verpflichtet hätten.12

Der Geschädigte kann sich nicht an Mitarbeiter der Be
triebe halten, wenn diese ihren Arbeitspflichten nicht nach
gekommen sind13 14 * * * * 19, denn nach § 331 Satz 2 ZGB kann der Mit
arbeiter vom Geschädigten nicht in Anspruch genommen wer
den. Der Geschädigte braucht daher auch nicht festzustellen, 
wer als Beauftragter, Mitarbeiter usw. es unterlassen hat, 
seine Pflicht zu erfüllen; für ihn entsteht der Anspruch aus 
der Voraussetzung, daß der Betrieb als Anlieger es unter
lassen hat, seiner Pflicht nachzukommen.

Dasselbe gilt bei Mietergemeinschaften oder auch einzel
nen Mietern, die sich im Rahmen von Mitwirkungsverträgen 
dem Vermieter gegenüber zur Durchführung der Straßenrei
nigung verpflichtet haben. Dies leitet sich auch aus § 117 
Abs. 2 ZGB ab, der die Stellung der Mietergemeinschaft nach 
außen in den gleichen Schutzrahmen einordnet, wie sie die 
arbeitsrechtliche Stellung als Mitarbeiter gewährt.

Anders ist die Rechtslage bei (tarifmäßig) entgeltlicher 
Übernahme der Erfüllung von Anliegerpflichten, insbeson
dere bei gewerbsmäßiger Übernahme durch spezialisierte Be
triebe. Auch in diesen Fällen bleibt zwar der Anlieger wegen 
unterlassener Erfüllung Seiner Anliegerpflicht materiell ver
antwortlich; im Unterschied zu §331 Satz 2 ZGB kann sich 
der Geschädigte aber auch direkt an denjenigen halten, der 
die Dienstleistung erbringt. Dieser ist dem Geschädigten aus 
dem Vertrag mit dem Anlieger gemäß § 82 Abs. 3 ZGB ver
antwortlich. Somit haften der Dienstleistende und der An
lieger dem Geschädigten als Gesamtschuldner (§ 342 
ZGB).1«

Rückgriffsmöglichkeiten des in Anspruch 
genommenen Anliegers

Inwieweit der nach §§ 330 ff. ZGB wegen Unterlassung in 
Anspruch genommene Anlieger sich an denjenigen halten 
kann, der ihm gegenüber die Erfüllung der Pflichten über
nommen hatte, richtet sich nach der Rechtsbeziehung zwi
schen beiden.

Wie bereits erwähnt, kann ein Rückgriff eines Betriebes 
gegen Mitarbeiter ausschließlich nach § 331 Satz 3 ZGB er
folgen. Eine Rückgriffsmöglichkeit bei Fällen gegenseitiger 
Hilfe, insbesondere von Betrieben gegen freiwillige, ehren
amtliche Helfer, kommt nur unter den Voraussetzungen des 
§278 ZGB — also praktisch kaum — in Betracht.'Mitglieder 
einer Mietergemeinschaft haften dem Vermieter nur im Rah
men des § 117 ZGB. Soweit allerdings ein Betrieb (z. B. die 
Verkaufsstelle des Einzelhandelsbetriebes als Nutzer/Mieter) 
vertraglich die Erfüllung von Anliegerpflichten übernimmt, 
kommen ihm nach Wortlaut und Zweck des § 117 die dort 
vorgesehenen Einschränkungen der Verantwortlichkeit nicht 
zugute. Mitglieder von AWGs, LPGs und sonstigen Genossen

schaften, die die Erfüllung der Anliegerpflichten ihrer Ge
nossenschaft übernehmen, können bei Pflichtverletzungen 
nur im Innenverhältnis nach innergenossenschaftlichen Be
stimmungen herangezogen werden.

Soweit zwischen dem in Anspruch genommenen Anlieger 
(Bürger oder Betrieb) und seinem Vertragspartner ein Dienst
leistungsvertrag zur Erfüllung der Anliegerpflichten besteht, 
kann der Anlieger gemäß § 342 Abs. 1 Satz 2 ZGB in Verbin
dung mit den entsprechenden vertraglichen Bestimmungen 
Ausgleich fordern.

Bei Garagengemeinschaften haften die Partner als Ge
meinschaftsanlieger gesamtschuldnerisch (§ 270 Abs. 1 ZGB). 
Wird ein Partner in Anspruch genommen, so richtet sich sein 
Ausgleichsanspruch primär gegen den Partner, der für die 
Erfüllung der Anliegerpflichten zu sorgen hatte, im übrigen 
ebenfalls nach § 342 Abs. 1 Satz 2 ZGB.

Zur ordnungsrechtlichen Verantwortlichkeit der Anlieger

Im Unterschied zur materiellen Verantwortlichkeit ist die 
verwaltungsrechtliche, speziell die ordnungsrechtliche Ver
antwortlichkeit nicht an einen durch die Verletzung der An
liegerpflicht verursachten Schaden geknüpft. Sie tritt viel
mehr ein, wenn die Anliegerpflicht schuldhaft nicht oder 
nicht in den von der Stadt- bzw. Gemeindeordnung bestimm
ten Zeiten und Ausmaßen erfüllt wird. Das folgt daraus, daß 
bereits mit der Verletzung der Anliegerpflicht die allgemeine 
Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt ist; es besteht eine 
potentielle Gefährdung für die Gesundheit von Bürgern und 
für ihr Eigentum sowie für volkseigene Werte (z. B. bei An
lieferung von Waren für Verkaufsstellen des staatlichen oder 
genossenschaftlichen Handels u. ä.).

’ Der Ordnungswidrigkeitstatbestand des § 16 Abs. 1 der

3. DVO zum LKG nennt als Subjekt der Ordnungswidrigkeit 
nur den Anlieger („Wer vorsätzlich oder fahrlässig seinen ... 
Anliegerpflichten ... zuwiderhandelt ...“). Entsprechend dem 
oben bestimmten Begriff des Anliegers sind somit Bürger 
(sei es als Eigentümer, Besitzer oder Verwalter) ordnungs
rechtlich verantwortlich, wenn sie als Anlieger diese Pflichten 
selbst verletzen. Soweit der Eigentümer oder Rechtsträger des 
Grundstücks nicht selbst Anlieger ist, besteht — ebenso wie 
im Zivilrecht — in keinem Fall etwa eine subsidiäre Ver
antwortlichkeit des Eigentümers oder des Rechtsträgers bzw. 
seines Leiters oder leitenden Mitarbeiters. Entsprechendes 
gilt, soweit Betriebe Anlieger sind.

Ordnungsrechtliche und disziplinarische Verantwortlichkeit 
bei Betrieben als Anlieger

Die ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit ist rechtlich als 
persönliche Verantwortlichkeit konzipiert (§ 9 Abs. 1 OWG). 
Deshalb ist festgelegt, daß bei Verletzung der Pflichten, die 
juristischen Personen obliegen, derjenige ordnungsrechtlich 
verantwortlich ist, dem die Erfüllung dieser Pflichten im 
Rahmen seiner rechtlichen Beziehungen zur juristischen Per
son übertragen ist (§ 9 Abs. 3 OWG).

Bei der Verletzung der Anliegerpflicht, die Betriebe, ins
besondere YEBs KWV/GW, aber auch staatliche Organe und 
andere Institutionen zu erfüllen haben, betrifft das zunächst 
die Leiter und andere leitende Mitarbeiter, denen auf Grund 
von Rechtsvorschriften, Statuten u. ä. oder auf Grund der 
Struktur bzw. der Arbeitsorganisation die Verantwortung für 
die Leitung, Organisation und Kontrolle dieses Aufgabenbe
reichs obliegt. Ihre ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit 
tritt ein, wenn sie schuldhaft nicht für die Erfüllung der An
liegerpflicht sorgen, also z. B. keine oder nur ungenügende 
Festlegungen, Aufträge u. ä. hierzu an Mitarbeiter erteilen.

Der in § 9 Abs. 3 OWG bestimmte Kreis von ordnungs
rechtlich Verantwortlichen umfaßt weiter diejenigen Mit
arbeiter von Betrieben und anderen Institutionen, denen 
— wie allgemein üblich — auf Grund von Arbeitsvenrägen 
die Erfüllung von Aufgaben des Anliegers als ständige oder 
zeitweilige Arbeitsaufgabe übertragen wurde. Die schuld
hafte Verletzung dieser Arbeitsaufgabe begründet die ord
nungsrechtliche Verantwortlichkeit.

Der Standpunkt, daß § 9 Abs. 3 OWG nur Leiter und lei
tende Mitarbeiter der Betriebe erfasse13, wurde als nicht 
den objektiven Erfordernissen entsprechend aufgegeben. Die 
Erfüllung der Anliegerpflichten durch Betriebe verlangt viel
mehr, auch weitere Betriebsangehörige heranzuziehen.

Sowohl für die leitenden als auch für die anderen, -von 
ihnen beauftragten Mitarbeiter ist die schuldhafte Verlet
zung der Erfüllung der Anliegerpflicht zugleich eine Arbeits
pflichtverletzung. Die ordnungsrechtliche und die arbeits
rechtliche disziplinarische Verantwortlichkeit werden dabei in 
der Regel gleichzeitig begründet. Den Grundsätzen des Ord
nungswidrigkeitsrechts entsprechend muß in diesen Fällen 
geprüft werden, welche Verantwortlichkeit im Hinblick auf 
die zu erzielende erzieherische Wirkung geltend gemacht 
werden soll. Wird der Schuldige disziplinarisch zur Verant
wortung gezogen, muß von der Einleitung eines Ordnungs
strafverfahrens abgesehen werden (§22 Abs. 2 OWG).

Ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit bei Übernahme 
der Erfüllung von Anliegerpflichten

Auch Bürger (z. B. Mieter), die auf Grund einer besonderen 
Vereinbarung mit dem VEB KWV/GW die Erfüllung der An
liegerpflichten gegen Entgelt übernommen haben, sind bei 
schuldhafter Verletzung ordnungsrechtlich verantwortlich. 
Aber auch bei der Übernahme solcher Verpflichtungen in 
Mietermitwirkungsverträgen (ohne Entgelt) tritt diese Folge 
ein.

Im Unterschied zur Schadensverursachung kann für die 
durch die Pflichtverletzung bewirkte Gefährdung der Ord
nung und Sicherheit kein anderer eintreten. Auch die gesell
schaftlich zu fördernde Motivation für die Übernahme von 
Aufgaben der Anlieger durch die Mieter (Mietergemeinschaft)

12 Diese stehen insofern Mitarbeitern gleich (vgl. ZGB-Kommentar, 
a. a. O., Anm. 2 zu § 331 [S. 388]; Zivilrecht, Lehrbuch, a. a. O., 
Teil 2, S. 197).

13 Das gleiche gilt bei Genossenschaftsmitgliedern im Hinblick auf 
Genossenschaftsgrundstücke.

14 Haftpflichtversicherungsschutz des Anliegers muß daher dem Ge
schädigten zugute kommen. Aus diesem Grunde sollte eine
etwaige Entlastungsmöglichkeit nach § 334 ZGB lediglich bei der
nachfolgenden Auseinandersetzung zwischen den Gesamtschuld
nern Beachtung finden.

19 So E. Leymann, a. a. O., S. 320.


